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Neu – ZTV SoB-StB 04 

ZTV SoB-StB 04 ersetzt die ZTV T StB 95/2002 bei Tragschichten ohne Bindemittel 

Die ZTV SoB-StB 04 löst die ZTV T StB 95/2002 für ungebundene Tragschichten ab. Die 
ZTV SoB fordert die Gewährleistung der Filterstabilität bei Pflasterdecken. Zudem sollte 
darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit im eingebauten 
Zustand vorliegt.  
Zu beachten für die Lieferung von Baustoffgemischen ist zudem die TL Gestein-StB 04 
sowie die TL SoB-StB 04. 
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